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Baurecht. Ein Bedenkenhinweis muss an
den Besteller gerichtet werden, damit er
entscheiden kann, ob er ein mangelhaftes
Werk akzeptiert (ergänzend zu „Fehler des
Objektüberwachers sind dem Bauherrn
zuzurechnen“, IZ 12/26).

BGH, Urteil vom 15. Januar 2026,
Az. VII ZR 119/24

Bedenkenhinweis des Planers
muss an den Bauherrn gehen
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DER FALL

Der Bauherr beauftragt einen Objektpla-
ner mit der Genehmigungsplanung für
Wohnungen im obersten Stock eines
Gebäudes. Die Planung sieht vor, dass
eine Abdichtungsbahn verbleibt, obwohl
nicht klar ist, ob es sich bei diesem Mate-
rial um Bitumen oder Teer handelt. Diese
Planung übergibt der Bauherr einem wei-
teren Planer, der die Ausführungsplanung
erstellt. Der Ausführungsplaner weist bei
einer Baubesprechung, an der der Bau-

herr nicht teilnimmt, darauf hin, dass bei
Erhalt der Abdichtungsbahn eine Materi-
alprobe zu erbringen ist, um eine Konta-
mination der Wohnungen auszuschlie-
ßen. Die Materialprobe wird nicht einge-
holt, der Planer legt eine Ausführungs-
planung vor, die den Erhalt der Bahn
vorsieht. Es kommt zu gesundheitsschäd-
lichenAusdünstungen aufgrund vonTeer.
Der Bauherr macht Schadenersatz gegen
den Ausführungsplaner geltend.
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DIE FOLGEN

Die Planung ist mangelhaft (§ 633 BGB),
weil sie eine unzulässige Abdichtung aus
Teer vorsieht. Hierfür haftet der Planer, es
sei denn, der Mangel ist auf eine fehler-
hafte Vorleistung des Dritten zurückzu-
führen und er hat auf Bedenken hingewie-
sen. Daran fehlt es hier: Ein Bedenkenhin-
weis muss an den Besteller gerichtet wer-
den, damit er entscheiden kann, ob er ein
mangelhaftes Werk akzeptiert oder ein
ggf. teureres, mangelfreies Werk herstel-
len lassenwill. DemBauherrnwar die Pro-
blematik gar nicht bekannt. Deshalb kann
nicht angenommen werden, er wäre aus-

reichend aufgeklärt worden. Der Beden-
kenhinweis war auch nicht deshalb ent-
behrlich, weil der Bauherr trotz Aufklä-
rung an dem Verbleib der Bahn festgehal-
ten hätte. Dies erscheint skurril: Hätte der
Bauherr an der Teer-Bahn festgehalten,
wenn er gewusst hätte, dass dies dieWoh-
nungen mangelhaft macht und Kosten in
Millionenhöhe auslöst? Wohl kaum.
Zudem muss der Planer beweisen, dass
sich der Bauherr nicht gemäß der Aufklä-
rung, sondern entgegen der Aufklärung
verhalten hätte. Dies ist ihm hier nicht
gelungen, der Planer haftet.
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WAS IST ZU TUN?

Die werkvertragliche Erfolgshaftung führt
dazu, dass der Planer auch dann haftet,
wenn seine Leistung infolge einer Ursache
aus dem Verantwortungsbereich des
Bestellers mangelhaft ist. Ein Bedenken-
hinweis ist dann die einzige Möglichkeit,
sich von der Haftung zu befreien. Da es
sich um einen für ihn günstigen Tatbe-
stand handelt, trägt er hierfür nach allge-

meinenGrundsätzendieDarlegungs- und
Beweislast. Der Planer muss dabei dem
Bauherrn alle Risiken und Nachteile kon-
kret aufzeigen, die sich aus dem Mangel
ergeben können. Der Hinweis muss klar,
deutlich, verständlich und vollständig
sein. Nur dann kann der Bauherr sich
sachgerecht entscheiden.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwalt
Dr. Karsten Prote

von GTW
Quelle: GTW

Kaufrecht. Feuchtigkeitsschäden erlauben
keinen Rücktritt oder Schadenersatz, wenn
der Verkäufer sie zuvor fachgerecht
beseitigen lässt. Eine Pflicht zur Prüfung
des Sanierungserfolgs besteht selbst bei
erneutem Auftreten nicht.

OLG Brandenburg, Urteil vom 4. Dezember
2025, Az. 5 U 23/25

Verkäufer darf auf fachgerechte
Sanierung vertrauen
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DER FALL

Der Käufer eines bebauten Grundstücks
verlangt die Rückabwicklung des Kauf-
vertrags sowie Schadenersatz wegen
erheblicher Feuchtigkeitsschäden, die auf
mangelhafte Abdichtung und Drainage
zurückzuführen seien. Er wirft dem Ver-
käufer vor, diese Mängel bewusst ver-
schwiegen zu haben. Im notariellen Kauf-

vertrag ist ein umfassender Haftungs-
ausschluss vereinbart. Der Verkäufer
bewohnte das Haus bereits mehrere Jahre
vor dem Verkauf nicht mehr. Zudem ließ
er frühere Feuchtigkeitsprobleme durch
ein Fachunternehmen beseitigen. Das
Landgericht wies die Klage ab. Hiergegen
legte der Käufer Berufung ein.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Die Berufung bleibt ohne Erfolg. Zwar
kann Feuchtigkeit im Keller einen Sach-
mangel darstellen. Der Haftungsaus-
schluss greift jedoch, solange keine Arglist
nachgewiesen wird. Eine Offenbarungs-
pflicht besteht nur hinsichtlich verborge-
ner Mängel oder Umstände, die nach der
Erfahrung auf die Entstehung und Ent-
wicklung bestimmter Mängel schließen
lassen, sofern diese für die Kaufentschei-
dung erheblich sind. Für die Annahme
eines arglistigen Verschweigens muss der
Verkäufer den konkreten Mangel kennen
oder ihn zumindest für möglich halten
und billigend in Kauf nehmen. Lässt ein
Verkäufer einen Mangel durch ein Fach-
unternehmen beseitigen, darf er auf den

Erfolg dieser Maßnahme vertrauen. Er ist
nicht verpflichtet, die Sanierungnachträg-
lich zu überprüfen. Der Verzicht auf eine
Erfolgskontrolle begründet noch keinen
bedingten Vorsatz und damit keine Arg-
list. Hinzu kommt, dass der Verkäufer
unstreitig bereits vier Jahre vor dem Kauf-
vertragsschluss das Haus nicht mehr
bewohnt hat. Der Käufer konnte weder
darlegen noch beweisen, dass die Feuch-
tigkeit zuvor in dem behaupteten Ausmaß
auftrat oder dass der Verkäufer hiervon
Kenntnis hatte. Damit fehlt es an einem
Nachweis für ein arglistiges Verschweigen
des Mangels, sodass der Haftungsaus-
schluss gilt und weder Rücktritts- noch
Schadenersatzansprüche bestehen.
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WAS IST ZU TUN?

Beruft sich der Käufer auf Arglist des Ver-
käufers, muss er nachweisen, dass der
Verkäufer seine Aufklärungspflicht ver-
letzt und einen Mangel verschwiegen hat.
Dieser Nachweis gelingt in der Praxis nur
schwer. Das gilt vor allem in Fällen, in
denen der Verkäufer die Immobilie über
längere Zeit nicht selbst bewohnt hat.
Ohne eigene Nutzung fehlen ihm oft

Erkenntnisse über den tatsächlichen
Zustand des Gebäudes. Kann der Käufer
keine Arglist der Verkäuferseite nachwei-
sen, kann sich dieser auf den vereinbarten
Haftungsausschluss berufen. Käufer soll-
ten Immobilien daher sorgfältig prüfen,
Schäden dokumentieren und bekannte
Mängel ausdrücklich im Vertrag regeln.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwalt
André Dietrich-Bethge

von Bethge
Quelle: Bethge Immobilienanwälte

Maklerrecht. Eine AGB-Klausel, die den
Makler zur Rückzahlung der Provision
verpflichtet, wenn der Hauptvertrag nicht
durchgeführt wird, benachteiligt den Makler
unangemessen und ist daher unwirksam.

OLG Hamm, Urteil vom 29. Januar 2026,
Az. 18 U 53/25.

Eine AGB-Klausel zur Rückzahlungg
der Provision ist unwirksam
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DER FALL

Die Parteien hatten im Jahr 2020 einen
Maklervertrag geschlossen. Dieser ent-
hielt unter anderem eine Regelung über
die Rückzahlung der Maklerprovision für
den Fall, dass der Hauptvertrag – aus wel-
chen Gründen auch immer – nicht durch-
geführt wird. Die konkrete Regelung lau-
tete wie folgt: „Sollte es zu einer Rückab-
wicklung des Kaufvertrags kommen, ist
die dem Makler gezahlte Provision von
diesem an den Auftraggeber zurückzu-

zahlen.“ Nachdem die Auftraggeberin im
Jahr 2024 von dem ursprünglich geschlos-
senen Kaufvertrag zurücktrat, verlangte
sie von dem Makler Rückzahlung der
Provision in Höhe von 232.000 Euro. Der
Makler verweigerte die Zahlung und argu-
mentierte, dass es sich um eine unwirk-
same AGB-Klausel handele.
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DIE FOLGEN

Das Oberlandesgericht gab dem Makler
Recht und wies die Zahlungsklage der
Auftraggeberin ab. Die Richter qualifizier-
ten die streitige Regelung als Allgemeine
Geschäftsbedingung (AGB), obwohl diese
noch im Laufe der Vertragsverhandlun-
gen von den Parteien geändert worden
war.DasGericht stellte klar, dass dieKlau-
sel den Makler unangemessen benachtei-
lige. Zur Begründung führt das OLG aus,
dass die Klausel grundlegend vom gesetz-
lichen Leitbild des Maklervertrags abwei-

che. Dieses bestehe darin, dass derMakler
durch seine Vermittlungstätigkeit zum
Zustandekommen des Hauptvertrags bei-
trägt und der Auftraggeber das Risiko für
die Durchführung des Hauptvertrags
trägt. Da diese grundlegende Risikovertei-
lung faktisch umgekehrt werde, befand
das Gericht die AGB-Klausel für unwirk-
sam und verneinte den Rückzahlungsan-
spruch der Auftraggeberin.
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WAS IST ZU TUN?

Bei Abschluss eines Maklervertrags ist zu
beachten, dass auch individuell formu-
lierte Änderungen von Vertragsklauseln
derenAGB-Charakter nicht zwingend auf-
heben können. Sofern von dem grund-
legenden gesetzlichen Regelungsmodell
des Maklervertrags abgewichen werden
soll, kann dies nur durch eine echte Indi-
vidualvereinbarung erfolgen. Die Rege-
lung muss zwischen den Parteien ernst-
haft zur Disposition gestanden haben.

Bloße Standardformulierungen in den
Vertragsdokumenten genügen dafür
nicht. Dagegen greift bei AGB-Klauseln,
die die vorgesehene Risikoverteilung auf-
heben oder verändern, eine gesetzliche
Vermutung dafür, dass diese die jeweils
davon adressierte Vertragspartei unange-
messen benachteiligen.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwalt
Jan Lindner-Figura

von Görg Rechtsanwälte
Quelle: Görg

Mietrecht. Der allein von einem
Gesellschafter einer Gesellschaft
bürgerlichen Rechts ohne Vertretungszusatz
unterzeichnete Nachtrag zu einem
gewerblichen Mietvertrag wahrt die
gesetzliche Schriftform nicht.

OLG Dresden, Beschluss vom 13. Oktober 2025,
Az. 12 U 565/25

Eine Unterschrift alleine reicht
bei einer GbR nicht aus
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DER FALL

Die Parteien eines Gewerberaummietver-
trags haben in einem dritten Nachtrag
zumMietvertrag von 2016 eine feste Lauf-
zeit des Mietvertrags bis Ende März 2026
vereinbart. Für die Vermieterin, eine
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR),
wurde der Nachtrag nur von einem

Gesellschafter unterzeichnet, obwohl im
Rubrum zwei vertretungsberechtigte Ge-
sellschafter genannt waren. 2023 kündigte
der Mieter den Vertrag wegen Nichtein-
haltung der Schriftform. Die GbR hält die
Kündigung für unwirksam und verlangt
die Zahlung ausstehender Mieten.
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DIE FOLGEN

DasOLGDresdenhat dieNichteinhaltung
der Schriftform sowie dieWirksamkeit der
Kündigungbestätigt. NachAuffassungdes
OLG liegt ein Formmangel vor. Der die
Laufzeit des Mietvertrags verlängernde
Nachtrag ist nur von einemGesellschafter
unterschrieben worden, somit werden die
Anforderungen der Schriftform an die
Vertretung der Vermieterin als GbR nicht
erfüllt. Nach den gesetzlichen Vorgaben
wird eine Gesellschaft bürgerlichen
Rechts durch alle Gesellschafter vertreten.
Eine – gesetzlich zulässige – abweichende
Vereinbarung zur Vertretung muss aus

der Urkunde selbst hervorgehen, was hier
nicht geschehen ist; vielmehr zeigt das
Rubrum des Nachtrags, dass zwei Perso-
nen als BGB-Gesellschafter vertretungs-
berechtigt sind. Die Unterschrift des allein
unterzeichnenden Gesellschafters weist
im vorliegenden Fall keinen Vertretungs-
nachweis oder auch einen Hinweis auf,
aus dem sich ergibt, dass der unterzeich-
nende Gesellschafter auch den anderen
vertretungsberechtigten Gesellschafter
vertreten will.
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WAS IST ZU TUN?

Seit dem 1. Januar 2025 gilt für langfristige
gewerbliche Mietverträge und Nachträge
zu diesen die Textformundnichtmehr die
Schriftform. Mit dem 2. Januar 2026 ist
auch die einjährige Übergangsfrist für
„Schriftformkündigungen“ von Altverträ-
gen, die vor dem 1. Januar 2025 abge-
schlossen wurden, abgelaufen. Seitdem
gilt nur noch ein gesetzliches Textformge-
bot für langfristige gewerbliche Mietver-
träge. Da die vorliegende Entscheidung
des OLG Dresden vom Oktober 2025
stammt, war noch aufgrund des bisheri-

genRechts die Schriftformeinzuhalten. Ist
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Partei einesMietvertrags oder einesNach-
trags zum Mietvertrag, sollten – schon im
Interesse der Wirksamkeit des Miet-
vertrags oder Nachtrags – entweder sämt-
liche vertretungsberechtigten Gesell-
schafter unterzeichnen oder es sollte klar-
gestellt werden, dass der allein unter-
zeichnende Gesellschafter zugleich auch
für die anderen vertretungsberechtigten
Gesellschafter handelt.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

ANZEIGE


